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Schülerbeförderung  
hier: Satzungsänderung über die Erstattung der notwendigen 
Schülerbeförderungskosten im Landkreis Tübingen (SBKS) zum 01.01.2017/ 
Tarif und Eigenanteilsänderung ab Januar 2017 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Kreistag Tübingen hat am 16.10.2016 eine Änderung der Satzung über die Erstattung 
der notwendigen Schülerbeförderungskosten (SBKS) zum 01.01.2017 beschlossen.  

Um die Tarifanpassung des NALDO-Verbundes zum neuen Jahr abzufedern hat sich der 
Kreistag entschlossen, den Differenzbetrag zu einer NALDO-Wabe im Rahmen der SBKS 
des Landkreises Tübingen von 2,50 € auf 3,00 € zu erhöhen. 

Dies bedeutet, dass der monatliche, reguläre Eigenanteil für alle Schüler der Klassen 5 ff ab 
Januar 2017 40,30 € (=1 naldo-Wabe 43,30 € ./. 3,00 €) beträgt. Für die Schüler in den 
Klassen 7 bis 9 der Werkrealschulen, Sonderschulen und Förderschulen gilt der ermäßigte 
Eigenanteil in Höhe von 17,70 € (44% des regulären Eigenanteils). In den Internationalen 
Vorbereitungsklassen (IVK, VOB, IK, VK ff) ist, ab Klasse 5 der reguläre Eigenanteil zu 
entrichten. 

Die Satzung zum 01.01.2017 ist weiterhin entsprechend anzuwenden. Bitte beachten Sie die 
satzungsrechtlichen Antrags- und Erstattungsfristen. 

Die Antragsformulare zur Bonusregelung und der Befreiungsantrag nach der sog. 3. Kind-
Regelung haben sich nicht geändert. (Antragsfristen!) 

Im den nächsten Tagen werden wir einen aktuellen, ab 01.01.2017 gültigen Infobrief und die 
Neufassung der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten 
im Landkreis Tübingen (SBKS) vom 16.10.2016 auf unserer Homepage www.kreis-
tuebingen.de einstellen. 

Bitte informieren Sie Ihre Schulen entsprechend. Danke 

Bei Fragen gerne melden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Knobel/Kissinger 
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An alle Schulträger 
mit Schulen ab Klasse 5 mit Fahrschülern 
im Landkreis Tübingen 

Telefon 0 70 71 / 2 07 – 43 -11/13 
Telefax 0 70 71 / 2 07 – 43 55 
m.knobel@kreis-tuebingen.de 

c.kissinger@kreis-tuebingen.de 
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